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Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung 
zwischen der Regierung des Landes Brandenburg 

und der Regierung des Landes Berlin 
über den Austausch von Personal 

der Landesverwaltungen Berlin und Brandenburg 

Vom 1. Februar 2006 

Die in Potsdam am 13. Dezember 2005 unterzeichnete Verwal
tungsvereinbarung zwischen der Regierung des Landes Bran
denburg und der Regierung des Landes Berlin über den Aus
tausch von Personal der Landesverwaltungen Berlin und Bran
denburg ist nach ihrem Artikel 8 am 14. Dezember 2005 in Kraft 
getreten. Die Verwaltungsvereinbarung wird nachstehend veröf
fentlicht. 

Potsdam, den 1. Februar 2006 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Verwaltungsvereinbarung 

zum 

Austausch von Personal der Landesverwaltungen 
der Länder Berlin und Brandenburg 

Der Senat von Berlin, 
vertreten durch den Senator für Inneres, 

und 

die Landesregierung des Landes Brandenburg, 
vertreten durch den Minister der Finanzen, 

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung zum Austausch 
von Personal der Landesverwaltungen der Länder Berlin 
und Brandenburg 

Präambel 

(1) Der Zusammenschluss der Länder Berlin und Brandenburg 
ist weiterhin herausragendes Ziel der Landesregierungen. Dabei 
stellt die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene eine wichtige 
und notwendige Vorbereitung dar, die neben der Signalwirkung 
auch politisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

(2) Das Zusammenwirken beider Länder und deren Verwaltun
gen wird umso schneller, effektiver und besser gelingen, je mehr 
dieser Prozess durch die Beschäftigten aus eigener Einsicht und 
Erfahrung mitgetragen wird. 

(3) Beide Regierungen sind sich darüber einig, dass der Perso
nalaustausch im Wege eines vorübergehenden Wechsels auf ein 
Aufgabengebiet im jeweils anderen Land von wesentlicher prak
tischer Bedeutung für den Übergang auf eine dauerhafte engere 
personelle Zusammenarbeit ist. 

(4) In beiden Bundesländern wird der Personalaustausch 
gleichzeitig als Instrument gezielter Personalentwicklung 
unterstützt. Hierdurch werden den Beschäftigten ein eignungs
sowie leistungsgerechtes berufliches Fortkommen ermöglicht 
und damit Perspektiven für ihren beruflichen Werdegang auf
gezeigt. 

Artikel 1 
Zweck des Personalaustausches 

(1) Als ein Instrument zur Vorbereitung der Länderfusion Ber
lin und Brandenburg wird ein Personalaustausch der Landes
verwaltungen mit dem Ziel der Weiterentwicklung der Zu
sammenarbeit eingerichtet. Der Austausch von Erfahrungen 
und Kenntnissen soll das Zusammenwirken der Landesverwal
tungen stärken und gleichzeitig Akzente in der Personalent
wicklung setzen. 

(2) Der Personalaustausch soll zugleich eine Kultur des gegen
seitigen Kennenlernens, des Erfahrungsaustauschs und der per
sönlichen Kompetenzerweiterung als ein belebendes Element 
für die Zusammenarbeit beider Länder fördern. 

Artikel 2 
Geltungsbereich; Teilnehmerkreis 

(1) Am Personalaustausch können Beschäftigte der Berliner Se
natsverwaltungen und der Senatskanzlei sowie der Ministerial
verwaltungen und der Staatskanzlei des Landes Brandenburg 
teilnehmen, die in einem unbefristeten Dienst- oder Beschäfti
gungsverhältnis stehen und mindestens in den letzten drei Jah
ren Erfahrungen aus einer Tätigkeit im höheren bzw. gehobenen 
Dienst in einer der beiden Landesverwaltungen gesammelt ha
ben. 

(2) Die Teilnahme von Beschäftigten aus nachgeordneten Berei
chen der Landesverwaltungen, insbesondere von dortigen Füh
rungskräften, ist bei geeigneten Einsatzmöglichkeiten möglich. 

Artikel 3 
Art, Umfang und Dauer des Personalaustausches 

(1) Personalaustausch als Instrument der Zusammenarbeit der 
Länder findet vorrangig als zeitgleicher gegenseitiger Aus
tausch von Beschäftigten auf gleichwertigen Dienstposten statt. 
Der Dienstposten soll der Ausbildung, den Fähigkeiten und der 
aktuellen Stellung der jeweiligen Beschäftigten weitgehend ent
sprechen, um die Einarbeitungszeit in der aufnehmenden Ver
waltung abzukürzen bzw. Fortbildungsaufwand zu vermeiden. 

(2) Der Personalaustausch erfolgt für Beamte und für Angestell
te im Wege der Abordnung. 
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(3) Personalaustausch ist ausnahmsweise auch als zeitversetzte 
Bereitstellung und vorübergehende Wahrnehmung einseitig ver
fügbarer Dienstposten möglich. 

(4) Ein zeitgleicher Personalaustausch soll für einen Zeitraum 
von mindestens 6 bis höchstens 24 Monaten, ein zeitversetzter 
Tausch (Absatz 3) soll für mindestens 6 und höchstens 12 Mo
nate vorgesehen werden. Über eine Verlängerung entscheiden 
im Einzelfall die beteiligten Ressorts im Einvernehmen mit der/ 
dem Beschäftigten. 

(5) Die Anzahl der am Personalaustausch teilnehmenden Be
schäftigten ist weder landesweit noch ressortbezogen be
grenzt. Im Sinne eines umfassenden gegenseitigen Kennen
lernens werden die Landesverwaltungen so viele unterschied
liche Aufgabenfelder wie möglich für den Personalaustausch 
anbieten. 

Artikel 4 
Durchführung des Austauschverfahrens 

(1) Die Ressorts der Landesverwaltungen sind für die Einlei
tung, Durchführung und ressortbezogene Auswertung des Aus
tauschverfahrens zuständig. Sie berücksichtigen dabei die je
weils geltenden landesspezifischen Regelungen. 

(2) Durch die Ressorts sind zunächst Aufgaben (Dienstpos-
ten/Stellen) zu benennen, die für einen Personalaustausch ge
eignet sind. Innerhalb der Ressorts werden die Beschäftigten auf 
die Möglichkeit des Austauschs zu Dienststellen des jeweils an
deren Landes hingewiesen und über die aktuell in Frage kom
menden Aufgabenbereiche informiert. 

(3) Die Beschäftigten bekunden ihr Interesse bei der für die Per
sonalentwicklung zuständigen Stelle der jeweiligen Senatsver-
waltung/des jeweiligen Ministeriums. Dazu kann der als Anlage 1 
beiliegende Vordruck verwandt werden. 

(4) Die Abstimmung bezüglich der konkreten Umsetzung des 
Personalaustausches erfolgt bilateral zwischen den Ressorts der 
beiden Länder. Dabei sollen der aufnehmenden Behörde mög
lichst mehrere Bewerber, die den Anforderungen des ausge
wählten Aufgabenbereiches entsprechen, für eine im Personal
austausch zu besetzende Stelle vorgeschlagen werden. 

(5) Nach der Entscheidung über die Auswahl einer Bewerberin/ 
eines Bewerbers verständigen sich die beteiligten Ressorts über 
die Durchführung des Personalaustausches. Gleichzeitig werden 
die Ziele des einzelnen Personalaustausches von den beteiligten 
Ressorts festgelegt. Dabei kann der in Anlage 2 beiliegende Ent
wurf einer Vereinbarung angewandt werden. 

(6) Während der Dauer des Austausches sind die Beschäftigten 
uneingeschränkt in die Arbeitsorganisation der Beschäftigungs
stelle eingebunden. Dies gilt insbesondere für die Eingliederung 
in die Aufbau- und Ablauforganisation. 

(7) Nach Abschluss eines jeden Personalaustausches erfolgt 
durch die beteiligten Ressorts gemeinsam mit den Beschäftigten 
eine Evaluation der Ergebnisse des Personalaustausches. 

Artikel 5 
Zentrale Koordinierungsstellen; Berichtspflicht 

(1) In jedem Land wird eine Organisationseinheit mit der koor
dinierenden Funktion für den Personalaustausch - Zentrale Ko
ordinierungsstelle - beauftragt. Sie hat den Auftrag, die Wirk
samkeit des Verfahrens zu sichern und fortzuentwickeln sowie 
landesweite Auswertungen mit Handlungsempfehlungen zu fer
tigen. 

(2) Die Zentralen Koordinierungsstellen unterstützen die Dienst
stellen bei der Umsetzung des Personalaustausches. 

(3) Sie erhalten für den Fall der ressortübergreifenden Unter
stützung zumindest 

a) die Angaben zu den ausgewählten Aufgabenbereichen, 
b) vor der Durchführung des Personalaustausches die Interes

senbekundungsbogen der tauschwilligen Beschäftigten, 
c) eine Mitteilung über Beginn und Ende eines Personalaus

tausches. 

(4) An der Evaluation der Ergebnisse des Personalaustausches 
sind die Zentralen Koordinierungsstellen zu beteiligen. 

(5) Nach Vorliegen hinreichender Erfahrungen im Zusammen
hang mit dem länderübergreifenden Personalaustausch berich
ten die Zentralen Koordinierungsstellen jeweils den Landesre
gierungen, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2006. 

Artikel 6 
Würdigung der Teilnahme am Personalaustausch 

(1) Die Teilnahme am Personalaustausch ist freiwillig. 

(2) Die Teilnahme am Personalaustausch dokumentiert den 
überdurchschnittlichen persönlichen Einsatz der Beschäftigten 
in beruflichen Belangen. Die zuständigen Dienstbehörden der 
Länder unterstützen diesen Einsatz durch regelmäßigen Kontakt 
mit den Beschäftigten und deren besonderer Würdigung bei der 
Personalentwicklung. 

(3) Beschäftigte, die am Personalaustausch teilnehmen, bleiben 
Dienstkräfte des Entsendelandes. Insoweit leiten sich aus der 
Teilnahme am Personalaustausch keine rechtlichen Ansprüche 
ab. Nach Beendigung des Austausches kehren die Beschäftigten 
wieder auf ihre früheren Dienstposten/Arbeitsplätze im Entsen
deland zurück. 

(4) Auf Wunsch ist Arbeitnehmern ein qualifiziertes Zeugnis für 
die Zeit des Austausches auszustellen. Beamte werden für diese 
Zeit dienstlich beurteilt. 

Artikel 7 
Kostenneutralität 

Die Kosten des Personalaustausches, insbesondere die Personal
ausgaben einschließlich etwaiger persönlicher Zulagen, Tren
nungsgelder, Fortbildungskosten u. Ä., tragen die Entsendelän
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der für ihre Beschäftigten selbst. Insoweit verzichten die Lan
desverwaltungen auf die wechselseitige Personalkostenerstat
tung. Ein Zuschuss zur Ergänzung der Dienstbezüge bei 
vorübergehender Verwendung außerhalb des Beitrittsgebietes 
gemäß § 6 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung 
(2. BesÜV) wird nicht gewährt. 

Artikel 8 
In-Kraft-Treten 

Diese Vereinbarung tritt am 14. Dezember 2005 in Kraft. 

Potsdam, den 13. Dezember 2005 

Für das Land Berlin Für die Regierung 
des Landes Brandenburg 

Der Regierende Bürgermeister, Der Ministerpräsident, 
vertreten durch den vertreten durch den 
Senator für Inneres Minister der Finanzen 

Dr. Ehrhart Körting Rainer Speer 



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 8 vom 1. März 2006 213 

Anlage 1 

Interessenbekundungsbogen für die Teilnahme am Personalaustausch der Landesverwaltungen 
der Länder Berlin und Brandenburg 

Mit dem Ausfüllen dieses Formulars bekunden Sie Ihr Interesse an einem Personalaustausch mit dem Land Berlin/Brandenburg*). Bitte 
geben Sie neben Ihren persönlichen und beruflichen Daten unbedingt auch die Dauer bzw. einen Zeitrahmen für die von Ihnen ge
wünschte Dauer des Austausches an. Da vorrangig ein zeitgleicher gegenseitiger Austausch auf gleichwertige Dienstposten zwischen 
den Ländern Berlin und Brandenburg beabsichtigt ist, ist diese Angabe von besonderer Bedeutung. 

Der Personalbereich Ihrer zuständigen Senatsverwaltung/Ihres zuständigen Ministeriums*) wird sich bei Vorliegen von Austauschange
boten mit Ihnen in Verbindung setzen. Durch das Ausfüllen dieses Interessenbekundungsbogens entstehen Ihnen keine beruflichen Nach
teile. 

Gleichzeitig stimmen Sie der maschinellen Verarbeitung der Angaben im Personalbereich Ihrer zuständigen Senatsverwaltung/Ihres zu
ständigen Ministeriums*) zur Ermöglichung eines Personalaustausches zu. 

1. Angaben zur Person 

Personal-Nummer 

akademischer Titel 

Nachname 

Vorname 

Geschlecht 

Geburtsdatum 

Wohnort - Straße/Nr. 

Wohnort - PLZ 

Wohnort - Ort 

Telefon dienstl. (Vorw./Rufnr.) 

Telefon privat (Vorw./Rufnr.) 
- Angabe freiwillig -

E-Mail 

Grad der Behinderung 

2. Angaben zum derzeitigen Arbeitsplatz 

Name der Dienststelle 

Straße 

PLZ 

Ort 

Dienstort 

beschäftigt seit [TT.MM.JJJJ] 

beschäftigt als (z. B. SB/GrL/RefLHaushalt) 

Wöchentliche Arbeitszeit 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Status (z. B. Beamter) 

Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe*) 

(Fallgruppe) 

Besoldung/Vergütung/Lohn*) seit [TT.MM.JJJJ] 

Laufbahngruppe/Status 

3. Verwendungswünsche (bevorzugte Austauschdienstposten) 

Bevorzugte Tätigkeit als 1. 2. 
(z. B. Referent Haushalt) 

bevorzugte Dauer des 
Austausches (ggf. Zeitrahmen) 

maximale Entfernung Wohnung 
zur Austauschdienststelle (in km) 

4. Angaben zu früheren Tätigkeiten/Aus- und Fortbildungen 

Name Arbeitgeber/Dienstherr Beschäftigt als 

von [TT.MM.JJJJ] bis [TT.MM.JJJJ] 

Berufsausbildung/Studium 

Abschlussjahr 

Fortbildungen/Kenntnisse Abschlussjahr 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

Datum Unterschrift 

Diesen Interessenbekundungsbogen übersenden Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag an das Personalreferat Ihrer zuständigen 
Senatsverwaltung/Ihres zuständigen Ministeriums mit der Aufschrift „vertrauliche Personalsache“. 
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Anlage 2 

Vereinbarung zu Zielen 
bei der Teilnahme am Personalaustausch 

der Landesverwaltungen der Länder Berlin und Brandenburg 

1. Darstellung des Personalaustausches 

Frau/Herr*) ............................................ wird für die Dauer von ................. Monaten, beginnend mit dem ..................... 200..., von der


Dienststelle .................................................. (Landesverwaltung ...............................) an die Dienststelle ..................................................


(Landesverwaltung .....................................) abgeordnet.


Im Personalaustausch dazu wird 

Frau/Herr*) ............................................ für die Dauer von ................. Monaten, beginnend mit dem ..................... 200..., von der Dienst


stelle .................................................. (Landesverwaltung ...............................) an die Dienststelle .................................................. 


(Landesverwaltung .....................................) abgeordnet.


2. Vereinbarung zu Zielen des Personalaustausches 

Im gegenseitigen Einvernehmen der am Personalaustausch beteiligten Ressorts und der teilnehmenden Beschäftigten werden für den vor
genannten Personalaustausch folgende Ziele festgelegt: 

Ziele der entsendenden Dienststelle 

Ziele/Erwartungen Behörde 
(z. B. persönliche, berufliche Entwicklung; 
Umfeld, Verwaltungskultur, Organisations
methoden, Aufbau, Abläufe etc.) 

(Berlin) (Brandenburg) 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Ziele der aufnehmenden Dienststelle 

Ziele/Erwartungen Beschäftigte 
(z. B. persönliche, berufliche Entwicklung; 
Umfeld, Verwaltungskultur, Organisations
methoden, Aufbau, Abläufe etc.) 

(Berlin) (Brandenburg) 

Ziele der teilnehmenden Beschäftigten 

Ziele/Erwartungen Beschäftigte 
(z. B. persönliche, berufliche Entwicklung; 
Umfeld, Verwaltungskultur, Organisations
methoden, Aufbau, Abläufe etc.) 

(Berlin) (Brandenburg) 
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Bekanntmachung des Verwaltungsabkommens 
zwischen dem Land Brandenburg 

und dem Land Berlin über die Gründung 
eines Vereins „Institut für Schulqualität e. V.“ 

Vom 1. Februar 2006 

Das in Potsdam am 13. Dezember 2005 unterzeichnete Verwal
tungsabkommen zwischen dem Land Brandenburg und dem 
Land Berlin über die Gründung eines Vereins „Institut für Schul
qualität e. V.“ ist nach seinem Artikel 4 am 14. Dezember 2005 
in Kraft getreten. Das Verwaltungsabkommen wird nachstehend 
veröffentlicht. 

Potsdam, den 1. Februar 2006 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Verwaltungsabkommen 
zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin 

über die Gründung eines Vereins 
„Institut für Schulqualität e. V.“ 

Das Land Brandenburg und das Land Berlin sind wie folgt über
eingekommen: 

Artikel 1 
Gegenstand des Abkommens 

(1) Die Länder vereinbaren zum Zwecke der Qualitätssicherung 
und -entwicklung im Bildungswesen die Gründung eines einge
tragenen und gemeinnützigen Vereins „Institut für Schulqualität 
e. V.“. 

(2) Die Länder werden Mitglied des Vereins. 

Artikel 2 
Aufgaben des Vereins „Institut für Schulqualität e. V.“ 

Der Verein „Institut für Schulqualität e. V.“ nimmt für beide Län
der folgende Aufgaben wahr: 

- Durchführung diagnostischer Tests und von Vergleichsar
beiten 

- Unterstützung der schulischen Selbst- und Fremdevaluation 
und die Bereitstellung entsprechender Online-Serviceange-
bote 

- Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung 
- Koordination der Durchführung internationaler, nationaler 

und regionaler Schulleistungsuntersuchungen 
- Überprüfung des Umsetzungsgrades der Bildungsstandards 

der Kultusministerkonferenz. 

Artikel 3 
Finanzierung 

(1) Die Finanzierung des Vereins „Institut für Schulqualität e. V.“ 
erfolgt durch beide Länder nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Verfahren und Rechtsgrundlagen sowie verfügbarer Haushalts
mittel durch Zuwendungen im Rahmen der institutionellen För
derung auf der Grundlage der geltenden Vorschriften des Landes 
Berlin. Der Entwurf des Haushalts- oder Wirtschaftsplans wird 
entsprechend den für den Landeshaushalt Berlin geltenden 
Formvorschriften und Grundsätzen aufgestellt. Die Prüfung und 
Genehmigung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans erfolgt 
durch das für Bildung zuständige Ressort des Landes Berlin im 
Einvernehmen mit dem entsprechenden Ressort des Landes 
Brandenburg. 

(2) Die Finanzierungsanteile liegen zu 60 v. H. beim Land Ber
lin und zu 40 v. H. beim Land Brandenburg. Die Zuwendungs
obergrenze für beide Länder wird auf 1.083.300 Euro jährlich 
festgelegt. 

(3) Die Erteilung der Zuwendungsbescheide an den Verein 
und die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgen durch 
das Land Berlin. Die Länder weisen ihren sich aus den Absät
zen 1 und 2 ergebenden Finanzierungsanteil direkt dem Insti
tut zu. 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten, Kündigung 

Das Verwaltungsabkommen tritt am Tage nach der Unterzeich
nung in Kraft. Das Verwaltungsabkommen kann mit einer Frist 
von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, jedoch frü
hestens zum 31. Dezember 2009 gekündigt werden. 

Für das Land Brandenburg Für das Land Berlin 

Der Ministerpräsident Der Regierende Bürgermeister 
vertreten durch den vertreten durch den 
Minister für Bildung, Senator für Bildung, 
Jugend und Sport Jugend und Sport 

Holger Rupprecht Klaus Böger 
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Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz zur 

Bekanntmachung der Erhaltungsziele nach § 26b 
Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 

und zur Bewirtschaftung des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung 

„Vietmannsdorfer Heide“ 

Vom 20. Januar 2006 

Dieser Erlass regelt auf der Grundlage des § 26b Abs. 3 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes (BbgNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I 
S. 350) die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung von 
Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42), - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie). Er legt die unter Nummer 4 genannten Erhal
tungsziele fest sowie die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 
und deren Umsetzungsinstrumente in Anlage 2. Die Umsetzung 
ist durch die zuständigen Behörden zu gewährleisten. 

Bewirtschaftungsgegenstand 

Die in Anlage 1 a (Übersichtsskizze) näher bezeichnete Fläche 
im Landkreis Uckermark wurde als FFH-Gebiet mit der Be
zeichnung „Vietmannsdorfer Heide“ und der Gebietsnummer 
DE 2947-306 in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung der Europäischen Kommission aufgenommen. 

Das Gebiet hat eine Größe von rund 269 Hektar und umfasst Flä
chen in folgenden Fluren: 

Gemeinde Gemarkung Flur 

Templin Grunewald 4; 
Vietmannsdorf 3, 4, 5. 

Die Grenze des Geltungsbereiches dieses Erlasses ist in der 
Übersichtsskizze, in der Biotoptypenkarte, in der Karte der 
Lebensraumtypen (LRT) und in der Zielkarte jeweils im Maß
stab 1 : 10.000 sowie in Flurkarten (Blätter 1 bis 4) eingezeich
net. Als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Maßgeblich ist 
die Einzeichnung in der Flurkarte. Diese Karten sind mit einer 
Flurstücksliste beim Landesumweltamt in Potsdam, beim Land
kreis Uckermark als untere Naturschutzbehörde in Prenzlau, bei 
dem Amt für Forstwirtschaft Templin und bei der Stadtverwal
tung Templin von jedermann während der Dienstzeiten einseh
bar. 

Beschreibung des Gebietes von gemeinschaftlicher Be
deutung 

Das FFH-Gebiet befindet sich südlich der Ortslage der Gemein
de Vietmannsdorf im Landkreis Uckermark. Im Nordosten und 
Nordwesten wird das Gebiet durch die Liegenschaftsgrenze des 
ehemals militärisch genutzten Flugplatzes Groß Dölln begrenzt, 
im Süden überwiegend durch den Zaun der Hauptrollbahn. In 

Zusammenhang mit Bau und Nutzung der Landebahn bildeten 
sich seit 1952 auf Abstands- und Sicherheitsflächen großflächig 
Trockenrasen- und Zwergstrauchheidengesellschaften (Calluna-
Heide) im Wechsel mit Waldsukzessionsbereichen beziehungs
weise Kiefernforsten aus. Die Vietmannsdorfer Heide liegt na
turräumlich in der nördlichen Schorfheide auf sandigen und be
sonders nährstoffarmen Schmelzwassersedimenten im Vorland 
der Pommerschen Eisrandlage der Weichselvereisung. Seit 1996 
werden Teile des Gebietes durch Mahd verjüngt oder durch ma
nuelles Zurückdrängen der Sukzession (Vorwaldgesellschaft) er
halten. Ortsansässige Imker nutzen die Heide als Bienenweide. 

3 Beschreibung, Bewertung und ökologische Erforder
nisse der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie 

Trockene europäische Heiden, LRT-Nummer 4030, Größe: 
rund 167 Hektar, Erhaltungszustand A bis C 

Die Vietmannsdorfer Heide umfasst eine besonders weiträumige, 
zusammenhängende Heidefläche. Am nördlichen und östlichen 
Rand des Gebietes treten kleinräumige Heideinseln innerhalb 
von Kiefernbeständen auf. Auf circa 25 Prozent der Heidefläche 
hat sich eine Flechtenheide ausgebildet. Für die drei Bartflech
tenarten Bryoria fucescens, Bryoria capillaris und Usnea filipen
dula stellt die Vietmannsdorfer Heide das Hauptvorkommen in 
Norddeutschland dar. Besonders bemerkenswert ist das Vorkom
men von 144 Schmetterlings- und 21 Heuschreckenarten sowie 
das Auftreten einzelner Wacholderexemplare (Juniperus commu
nis) im westlichen Bereich. Die Vietmannsdorfer Heide zeichnet 
sich durch eine verhältnismäßig geringe Vergrasung durch das 
Landreitgras (Calamagrostis epigeios) aus. Aufgrund der äußerst 
nährstoffarmen sandigen Bodenverhältnisse besitzt sie gegen
über Heiden auf reicheren Standorten eine relativ geringe Suk
zessionsdynamik mit hoher Konstanz im Artenspektrum. 

Da sich über Jahrzehnte die Pflege auf eine Entbuschung be
schränkte, ist die Heide in ihrem Gesamtbestand überaltert. Ei
ne Verjüngung ist unbedingt anzustreben und wurde schon 
kleinflächig eingeleitet. 

Zur Erhaltung des oben genannten Lebensraumtyps sind folgen
de Maßnahmen erforderlich: 

- Entbuschung der von der Peripherie vordringenden Sukzes
sionen, 

- Mahd und Räumen in den Monaten Oktober bis März, 
- Beweidung mit Schaf-, Ziegenherden, 
- Mulchen der partiellen Bereiche mit Landreitgrasfluren. 

Erhaltungszustand 

A - hervorragender Erhaltungszustand 
B - guter Erhaltungszustand 
C - durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand 

4 Erhaltungsziele 

Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung der trockenen europäi
schen Heiden und Trockenrasen sowie naturnaher Wälder auf 
Trockenstandorten im Bereich des FFH-Gebietes. 

2 
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Bestand und Bewertung der nach § 32 BbgNatSchG ge
schützten Biotope sowie Biotope, die Einfluss auf die in 
Nummer 3 aufgeführten Lebensraumtypen nach An
hang I der FFH-Richtlinie haben 

Trockenrasen, § 32 BbgNatSchG 

Im FFH-Gebiet treten Trockenrasen häufig in enger Verzahnung 
mit den europäischen Heiden auf. Borstgrasrasen kommen in 
Reinbeständen des Borstgrases (Nardus stricta) vor. Stellen
weise breitet sich das Landreitgras aus. Auf den ruderalisierten 
Teilflächen sollte eine auf verstärkten Nährstoffentzug gerichtete 
intensive Pflege durchgeführt werden. Der Gehölzbestand auf 
den Flächen sollte bis auf landschaftsbildprägende Bäume oder 
Gehölzgruppen beseitigt werden. 

Wald- und Forstflächen 

Die im Gebiet liegenden Waldflächen weisen eine heterogene 
Struktur auf. Sie reichen von kleinflächigen naturfernen Kie
fernforsten oder naturnahen Vorwäldern bis zu naturnahen Kie
fernmischwäldern. Im nördlichen Bereich stellt überwiegend 
ein Zwergstrauch-Kiefernwald die natürliche Waldgesellschaft 
dar, nach Süden hin entwickeln sich auf den etwas reicher aus
fallenden Standorten Kiefern-Traubeneichenwälder. Ziel ist die 
Entwicklung und Erhaltung naturnaher Bestände. 

Insbesondere der nördliche Bereich weist einen sehr hohen An
teil an Kiefernreinbeständen auf. Kleinflächig kommen spontan 
entwickelte Laubgehölze, vornehmlich Birke (Betula pendula) 

und im südlichen Teil zusätzlich vereinzelt Eiche (Quercus 
spec.), vor. Der Gehölzbestand (Sukzessionsflächen) im nörd
lichen, östlichen und westlichen Bereich des zusammenhängen
den Heidekomplexes sowie in den Randbereichen der Heide
inseln ist insoweit zu beseitigen, wie Heidebestände unter dem 
Schirm noch vorhanden sind. Ansonsten dienen die Waldflächen 
als Pufferzone zu den Ortslagen Vietmannsdorf/Grunewald und 
den dort umliegenden landwirtschaftlichen Flächen. 

6 Umsetzung 

Geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der unter Nummer 4 auf
geführten Erhaltungsziele sind in der Anlage 1 aufgeführt. Un
berührt bleiben Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordnet oder 
durchgeführt werden. 

Für die Betreuung der Umsetzung des Bewirtschaftungserlasses 
ist die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege ver
antwortlich. Die Durchsetzung der einzelnen Erhaltungsmaß
nahmen beziehungsweise deren Berücksichtigung im Vollzug 
obliegt der jeweilig zuständigen Fachbehörde, die hierüber die 
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege auf Anfor
derung informiert. 

7 In-Kraft-Treten 

Dieser Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
für Brandenburg in Kraft. 
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Änderung der Richtlinie des Ministeriums 
für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Verbraucherschutz über die Gewährung von 
Zuwendungen für die Förderung der 

Flurbereinigung 

Vom 24. Januar 2006 

1.	 Die Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz über die Gewährung von 
Zuwendungen für die Förderung der Flurbereinigung vom 
7. Februar 2005 (ABl. S. 311) wird wie folgt geändert: 

a)	 Nummer 2.3.2.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „veränderten Viehweiden“ wird 
das Wort „beziehungsweise“ durch das Wort „au
ßer“ ersetzt. 

bb) Nach den Wörtern „Anschaffung von“ werden die 
Wörter „dauerhaft installierten oder baulichen“ ein
gefügt. 

b)	 In Nummer 5.4.1 wird im ersten Teil der Aufzählung 
nach der Angabe „Nummer 2.3.2“ die Angabe „und 
Nummer 2.13.2“ eingefügt. 

c)	 In Nummer 5.4.3 wird in der ersten Zeile nach dem Wort 
„Helfervergütung“ die Angabe „nach Nummer 2.13.3“ 
eingefügt. 

d)	 In Nummer 6.2 werden nach den Wörtern „wirtschaft
licher Leistungsfähigkeit“ die Wörter „und den Vortei
len aus der Durchführung des Verfahrens“ eingefügt. 

e)	 Nach Nummer 6.4 werden folgende neue Nummern 6.5 
und 6.6 eingefügt: 

„6.5 Der im Rahmen der Förderung nach den Num
mern 2.3.2.1 und 2.12 für bodenverbessernde Maß
nahmen geltende Förderausschluss nach Num
mer 4.3 der Grundsätze für die Förderung der integ
rierten ländlichen Entwicklung (ILE-Grundsätze) 
des Teils II des Rahmenplans der Gemeinschafts
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt grundsätzlich auch für andere im Rah
men der GAK mögliche Förderungen von boden
verbessernden Maßnahmen. 

6.6	 Bei der Förderung von Maßnahmen nach Num
mer 2.4 zur wertgleichen Abfindung ist der Förder
ausschluss nach Nummer 4.3 der ILE-Grundsätze 
für bodenverbessernde und andere Maßnahmen zu 
beachten.“ 

f)	 Die bisherige Nummer 6.5 wird Nummer 6.7. 

2.	 Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in 
Kraft. 

Runderlass des Ministeriums des Innern 
zur Änderung des Runderlasses des Ministers des 

Innern zur Errichtung der Landesakademie 
für öffentliche Verwaltung Brandenburg 

Vom 1. Februar 2006 

1.	 Der Runderlass des Ministers des Innern zur Errichtung der 
Landesakademie für öffentliche Verwaltung vom 30. Juni 
1992 - II/4 - (ABl. S. 960) wird wie folgt geändert: 

a)	 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Einrichtung hat folgende Aufgaben: 

- Durchführung von Qualifizierungslehrgängen 
für Angestellte (Angestelltenlehrgänge) mit 
Aufgaben des mittleren, gehobenen und höhe
ren Dienstes sowie für einzelne Gruppen (zum 
Beispiel Ausbilder, Personalentwickler), 

- Auswahl und Ausbildungsbetreuung von Aus
zubildenden in Kammerberufen der IHK im 
Rahmen der Ausbildungsplatzinitiative der Lan
desregierung, 

- Planung und Durchführung von ressortübergrei
fenden Veranstaltungen zur 

a)	 fach- und funktionsbezogenen Fortbildung 
unter besonderer Berücksichtigung der Be
reiche Recht, Finanzen, Haushalt und Ver
haltensorientierung, 

b)	 Führungskräftefortbildung unter besonde
rer Berücksichtigung der Bereiche Verhal
tensorientierung, Personal- und Wissensma
nagement sowie Organisationsentwicklung, 

c)	 Fortbildung im Rahmen der reformorien
tierten Fortbildung unter besonderer Be
rücksichtigung der Einführung betriebs
wirtschaftlicher und strategischer Steue
rungsinstrumente sowie des eGovernments, 

- Planung und Durchführung von Inhouse-Veran-
staltungen für einzelne Ressorts, von Veranstal
tungsreihen für ausgewählte Adressatenkreise 
(Führungskräfte in Spitzenpositionen, Organi
satoren etc.), 

- Planung und Durchführung von allgemein 
weiterqualifizierenden Angeboten (zum Beispiel 
Didaktik, Fremdsprachen und Fernlehrgänge).“ 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

b)	 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Die Akademie hat ihren Sitz in 14476 Potsdam/ 
OT Neu Fahrland, Am Lehnitzsee 1.“ 
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2.	 Dieser Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. 

Anpassung von Erstattungspauschalen 

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Familie


Vom 15. Februar 2006


Gemäß der Verordnung über die Kostenerstattung für die Auf
nahme der Spätaussiedler und ausländischen Flüchtlinge in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg 
(Erstattungsverordnung - ErstV) vom 29. Januar 1999 (GVBl. II 
S. 99), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. September 
2005 (GVBl. II S. 508), wird die Höhe der angepassten Erstat
tungspauschalen nach den Vorschriften der Verordnung mit Wir
kung vom 1. Januar 2006 zu 1. und mit Wirkung vom 1. Januar 
2005 zu 2. wie folgt bekannt gemacht: 

1.	 Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 ErstV in § 1 Abs. 1 ErstV: 

2.023 Euro und 

in § 1 Abs. 2 ErstV: 

6.788 Euro. 

2. 	 Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 ErstV in der Anlage 1: 

41.358 Euro pro Personalstelle und 

in der Anlage 2 Nr. 1: 

41.358 Euro pro Personalstelle. 

Die Bekanntmachung der Pauschalen zu 2. vom 3. Juni 2005 
(ABl. S. 687) ist damit gegenstandslos. 

Im Fall einer Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst im Land 
Brandenburg im Jahr 2006 erfolgt eine erneute Anpassung und 
Bekanntmachung dieser Pauschalen. 

Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Brandenburg 

Erste Wahlbekanntmachung 
des Wahlausschusses für die Durchführung 

der Wahl zur Vertreterversammlung 
des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 

in Brandenburg gemäß § 4 der Wahlordnung 

Vom 14. Februar 2006 

Das Wählerverzeichnis der wahlberechtigten Mitglieder für die 
Wahl zur Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der 
Rechtsanwälte in Brandenburg liegt in der Zeit vom 18.04. bis 
02.05.2006 in der Zeit von Montag bis Donnerstag jeweils 9 Uhr 
bis 16 Uhr und am Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Ge
schäftsstelle des Versorgungswerkes, Grillendamm 2, 14776 
Brandenburg an der Havel zur Einsichtnahme für die Mitglieder 
des Versorgungswerkes aus. 

Einsprüche an den Wahlausschuss wegen Unrichtigkeit oder Un
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses müssen schriftlich bis 
zum Ende der Auslegungsfrist am 02.05.2006 um 16 Uhr in der 
Geschäftsstelle des Versorgungswerkes eingegangen sein. 

Hiermit werden alle Wahlberechtigten aufgefordert, Wahlvor
schläge für die Wahl zur Vertreterversammlung beim Versor
gungswerk der Rechtsanwälte in Brandenburg einzureichen. Die 
hierfür erforderlichen Vordrucke können bei der Geschäftsstelle 
des Versorgungswerkes angefordert werden. 

Für die Vertreterversammlung sind 15 Vertreter sowie 8 Ersatz
vertreter zu wählen. 

Wahlvorschläge sind einzureichen bei der Geschäftsstelle des 
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Brandenburg, Grillen
damm 2, 14776 Brandenburg an der Havel. 

Alle Wahlvorschläge müssen spätestens am 02.05.2006, 17 Uhr, 
bei der Geschäftsstelle des Versorgungswerkes eingegangen 
sein. Als letzter Wahltag wurde vom Wahlausschuss der 30. Au
gust 2006 festgesetzt. 

Brandenburg, den 14. Februar 2006 

Der Wahlausschuss 
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